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Begriffsbestimmungen 

§ 1a. Im Sinne dieses Gesetzes bezeichnet 

 1. „audiovisueller Mediendienst“ eine unter der redaktionellen Verantwortung des Österreichischen 
Rundfunks oder einer seiner Tochtergesellschaften im Wege von Kommunikationsnetzen (§ 3 
Z 11 TKG 2003, BGBl. I Nr. 70) angebotene Dienstleistung, deren Hauptzweck in der 
Bereitstellung von Sendungen zur Information, Unterhaltung oder Bildung der Allgemeinheit 
besteht; 

 2. „Fernsehprogramm“ einen audiovisuellen Mediendienst, der für den zeitgleichen Empfang von 
Sendungen auf der Grundlage eines Sendeplans bereitgestellt wird; 

 3. „Hörfunkprogramm“ einen unter der redaktionellen Verantwortung des Österreichischen 
Rundfunks angebotenen Dienst, der für den zeitgleichen Empfang von Hörfunksendungen auf 
der Grundlage eines Sendeplans bereitgestellt wird; 

 4. „Abrufdienst“ einen für den Empfang von Sendungen aus einem festgelegten Katalog zu dem 
vom Nutzer gewählten Zeitpunkt und auf dessen individuellen Abruf bereitgestellten 
audiovisuellen Mediendienst; 

 5. „Sendung“ 

 a) in Fernsehprogrammen und Abrufdiensten eine einzelne, in sich geschlossene und zeitlich 
begrenzte Abfolge von bewegten Bildern mit oder ohne Ton, die im Fall von 
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Fernsehprogrammen Bestandteil eines Sendeplans oder im Fall von Abrufdiensten eines 
Katalogs ist; 

 b) in Hörfunkprogrammen einen einzelnen, in sich geschlossenen und zeitlich begrenzten 
Bestandteil des Programms; 

 6. „Kommerzielle Kommunikation“ jede Äußerung, Erwähnung oder Darstellung, die 

 a) der unmittelbaren oder mittelbaren Förderung des Absatzes von Waren und Dienstleistungen 
oder des Erscheinungsbilds natürlicher oder juristischer Personen, die einer wirtschaftlichen 
Tätigkeit nachgehen, oder 

 b) der Unterstützung einer Sache oder Idee 

dient und einer Sendung oder einem Angebot gegen Entgelt oder eine ähnliche Gegenleistung 
oder im Fall der lit. a als Eigenwerbung beigefügt oder darin enthalten ist. Zur kommerziellen 
Kommunikation zählen jedenfalls Produktplatzierung, die Darstellung von Produktionshilfen von 
unbedeutendem Wert, Sponsorhinweise und auch Werbung gemäß Z 8; 

 7. „Schleichwerbung“ die Erwähnung oder Darstellung von Waren, Dienstleistungen, Namen, 
Marken oder Tätigkeiten eines Herstellers von Waren oder eines Erbringers von 
Dienstleistungen, wenn sie vom Österreichischen Rundfunk oder einer seiner 
Tochtergesellschaften absichtlich zu Werbezwecken vorgesehen ist und die Allgemeinheit 
hinsichtlich des eigentlichen Zweckes dieser Erwähnung oder Darstellung irreführen kann. Eine 
Erwähnung oder Darstellung gilt insbesondere dann als beabsichtigt, wenn sie gegen Entgelt oder 
eine ähnliche Gegenleistung erfolgt; 

 8. „Fernseh- oder Hörfunkwerbung (Werbung)“ 

 a) jede Äußerung bei der Ausübung eines Handels, Gewerbes, Handwerks oder freien Berufs, die 
gegen Entgelt oder eine ähnliche Gegenleistung oder als Eigenwerbung gesendet wird, mit 
dem Ziel, den Absatz von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen, einschließlich 
unbeweglicher Sachen, Rechte und Verpflichtungen, gegen Entgelt zu fördern oder 

 b) jede Äußerung zur Unterstützung einer Sache oder Idee, die gegen Entgelt oder eine ähnliche 
Gegenleistung gesendet wird; 

 9. „Teleshopping“ in Fernsehprogrammen Sendungen direkter Angebote an die Öffentlichkeit für 
den Absatz von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen, einschließlich unbeweglicher 
Sachen, Rechte und Verpflichtungen gegen Entgelt; 

 10. „Produktplatzierung“ jede Form kommerzieller Kommunikation, die darin besteht, ein Produkt, 
eine Dienstleistung oder eine entsprechende Marke gegen Entgelt oder eine ähnliche 
Gegenleistung in eine Sendung einzubeziehen oder darauf Bezug zu nehmen, so dass diese 
innerhalb einer Sendung erscheinen. Nicht als Produktplatzierung gilt die kostenlose 
Bereitstellung von Waren oder Dienstleistungen wie Produktionshilfen oder Preise, solange die 
betreffenden Waren oder Dienstleistungen von unbedeutendem Wert sind. 

 11. Sponsoring, wenn ein nicht im Bereich der Bereitstellung von audiovisuellen Mediendiensten, in 
der Produktion von audiovisuellen Werken oder von Hörfunkprogrammen oder -sendungen 
tätiges öffentliches oder privates Unternehmen einen Beitrag zur Finanzierung solcher Werke mit 
dem Ziel leistet, den Namen, die Marke, das Erscheinungsbild, die Tätigkeit oder die Leistungen 
des Unternehmens zu fördern. 
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